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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.2007

Norm

AMSG §38 Abs1

Rechtssatz

§ 38 Abs 1 AMSG umschreibt lediglich den Mindestumfang der zu vereinbarenden Sanktionen; eine weitergehende

Absicherung der Erfüllung der vom Förderungswerber übernommenen Verp5ichtungen durch die Vereinbarung

weiterer Rückforderungsfälle ist zulässig.
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